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(2) Der Betrieb ist verpflichtet, dabei mit dem Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbund, der Freien Deutschen 
Jugend und den anderen gesellschaftlichen Organisa
tionen zusammenzuarbeiten.

§ 118

(1) Der Betriebsgewerkschaftsorganisation stehen die 
kulturellen Einrichtungen des Betriebes wie Kultur
häuser, Klubs und Betriebsbibliotheken und der Be
triebssportgemeinschaft des Betriebes die Sportanlagen 
zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung.

(2) Die Betriebe tragen die geplanten Kosten für die 
Unterhaltung der betrieblichen Kultur- und Sport
einrichtungen und die Löhne und Gehälter für die in 
diesen Einrichtungen beschäftigten Werktätigen.

Die soziale Betreuung

§ 119

(1) Die soziale Betreuung der Werktätigen ist Auf
gabe des Betriebes, der dabei mit den betrieblichen 
Gewerkschaftsleitungen eng zusammenzuarbeiten hat.

(2) Der Betrieb ist insbesondere verpflichtet:
a) die Werktätigen im Betrieb und am Arbeitsplatz 

mit hochwertigen Speisen, Lebens- und Er
frischungsmitteln zu versorgen,

b) zur Verbesserung der Wohnverhältnisse der Werk
tätigen beizutragen, insbesondere durch Unter
stützung des Arbeiterwohnungsbaus,

c) Umkleideräume, Aufenthaltsräume und Wasch
anlagen bereilzustellen und zu unterhalten,

d) für die von den Werktätigen im Zusammenhang 
mit der Arbeit in den Betrieb mitgebrachten 
Gegenstände ordentliche und sichere Aufbewah
rungsmöglichkeiten zu schaffen. Näheres hierzu ist 
in der betrieblichen Arbeitsordnung festzulegen.

§ 120

Der Arbeiterberufsverkehr ist durch die staatlichen 
Organe, die Reichsbahndirektionen und die Bezirks
direktionen des Kraftverkehrs so zu gestalten, daß 
möglichst günstige Verkehrsbedingungen für die 
Werktätigen eintreten.

§ 121
Die Betreuung der Arbeitsveteranen

Die aus dem Betrieb ausgeschiedenen Arbeitsvetera
nen sind in die kulturelle Betätigung und soziale Be
treuung einzubeziehen.

§ 122

Der Kultur- und Sozialfonds

(1) Zur Förderung der kulturellen und sportlichen 
Betätigung der Werktätigen und zu ihrer sozialen Be
treuung ist in den Betrieben entsprechend den gesetz
lichen Bestimmungen ein Kultur- und Sozialfonds zu 
bilden.

(2) Die Verwendung der Mittel ist im Betriebs
kollektivvertrag festzulegen. Über die Verwendung der 
Mittel entscheidet der Betriebsleiter gemeinsam mit 
der betrieblichen Gewerkschaftsleitung.

11. K a p i t e l
Die F ö r d e r u n g  d e r  w e r k t ä t i g e n  F r a u

Allgemeine Grundsätze

§ 123

(1) Die Gleichberechtigung der Frau in der sozialisti
schen Gesellschaft wird durch die Teilnahme am 
Arbeitsprozeß und die Mitwirkung an der Leitung von 
Staat und Wirtschaft voll verwirklicht.

(2) Die Organe der Staatsmacht und die Betriebs
leiter sind verpflichtet, alle Voraussetzungen zu schaf
fen, die es den Frauen ermöglichen, am Arbeitsprozeß 
teilzunehmen, ihre schöpferischen Fähigkeiten zu ent
wickeln und zugleich ihrer hohen gesellschaftlichen 
Aufgabe als Mutter gerecht zu werden.

§ 124

(1) Bei der sozialistischen Rekonstruktion, bei der Er
richtung neuer Objekte, Anlagen und Maschinen ist zu 
sichern, daß immer mehr Tätigkeiten und Arbeitsplätze 
den physischen und physiologischen Eigenheiten der 
Frau entsprechen.

(2) Die örtlichen Organe der Staatsmacht und die 
Betriebsleiter haben die Einrichtungen für die Unter
bringung, Pflege und Erziehung der Kinder der werk
tätigen Frauen in Übereinstimmung mit der Entwick
lung der sozialistischen Produktion sowie des gesamten 
gesellschaftlichen und kulturellen Lebens ständig zu 
verbessern und zu erweitern.

(3) Durch die örtlichen Organe der Staatsmacht und 
die Betriebe sind vielseitige Dienstleistungseinrichtun
gen zur Entlastung der werktätigen Frauen von der 
Hausarbeit zu schaffen und vveiterzuentwickeln.

§ 125
Vollbeschäftigten werktätigen Frauen ist, sofern die 

nach den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen 
Voraussetzungen vorliegen, ein Hausarbeitstag zu ge
währen.

Die Qualifizierung

§ 126
(1) Bei der Qualifizierung der Werktätigen sind vor 

allem die Frauen zu berücksichtigen. Sie sind beson
ders für leitende Funktionen auf allen Gebieten zu ent
wickeln.

(2) Die werktätigen Frauen sind bei ihrer Qualifizie
rung so zu unterstützen, daß sie die Qualifizierung 
ohne Beeinträchtigung der Erfüllung ihrer Aufgaben 
als Mutter erfolgreich abschließen können. Die werk
tätigen Frauen sind entsprechend der erreichten Quali
fikation einzusetzen.

§ 127

(1) Die Maßnahmen zur Förderung und Qualifizie
rung der Frauen und zur Erleichterung ihrer häuslichen 
Aufgaben sind in Frauenförderungsplänen festzulegen.

(2) Die Frauenförderungspläne sind durch den Be
triebsleiter gemeinsam mit der Betriebsgew’erkschafts- 
leitung unter Mitwirkung aller Werktätigen auszu
arbeiten und jährlich als Teil des Betriebskollektiv
vertrages zu beschließen.


